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Teil1 
Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von 

Behinderung bedrohte Menschen 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung be-
drohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und 
den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgeset-
zen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entge-
genzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von 
Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen 
Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter 
Menschen Rechnung getragen. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körper-
liche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach 
Satz 1 liegt vor, wenn der Körper und Gesundheitszustand 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. 
Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beein-
trächtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, 
wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 
vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufent-
halt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne 
des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbu-
ches haben. 

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sol-
len Menschen mit Behinderungen mit einem Grad der Behin-
derung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen 
die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn 
sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 
geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlangen 
oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Men-
schen). 

 

§ 3 Vorrang von Prävention 

(1) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter wirken 
bei der Aufklärung, Beratung, Auskunft und Ausführung von 
Leistungen im Sinne des Ersten Buches sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern nach § 167 darauf 
hin, dass der Eintritt einer Behinderung einschließlich einer 
chronischen Krankheit vermieden wird. 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 
4 und 6 und ihre Verbände wirken bei der Entwicklung und 
Umsetzung der Nationalen Präventionsstrategie nach den 
Bestimmungen der §§ 20d bis 20g des Fünften Buches mit, 
insbesondere mit der Zielsetzung der Vermeidung von Beein-
trächtigungen bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 

(3) Bei der Erbringung von Leistungen für Personen, deren 
berufliche Eingliederung auf Grund gesundheitlicher Ein-
schränkungen besonders erschwert ist, arbeiten die Kranken-
kassen mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den kommu-
nalen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
§ 20a des Fünften Buches eng zusammen. 

 

§ 4 Leistungen zur Teilhabe 

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen 
Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behin-
derung 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, 
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu 
mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürf-
tigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine 
Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Be-
zug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 
Sozialleistungen zu mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigun-
gen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder 

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und 
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine 
möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensfüh-
rung zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in 
Absatz 1 genannten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und 
der für die zuständigen Leistungsträger geltenden besonde-
ren Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. 
Die Leistungsträger erbringen die Leistungen im Rahmen der 
für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls 
so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leis-
tungen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich 
werden. 

(3) Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behin-
derung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, 
dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld 
getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen 
betreut werden können. Dabei werden Kinder mit Behinderun-
gen alters- und entwicklungsentsprechend an der Planung 
und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sor-
geberechtigten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen 
einbezogen. 

(4) Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen wer-
den gewährt, um diese bei der Versorgung und Betreuung ih-
rer Kinder zu unterstützen. 

 

§ 5 Leistungsgruppen 

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe. 

 


